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steuerberatervergütung

honorare rund um die e-bilanz: Mehraufwand 
bei der Abschlusserstellung will vergütet werden
von�stb�Wp�gerald�schwamberger,�göttingen

|� Die�in�verschiedenen�fachaufsätzen�getroffene�aussage,�dass�für�zusätz-
liche�tätigkeiten�des�steuerberaters�für�die�erstellung�einer�e-bilanz�keine�
entsprechenden� vergütungen� möglich� sind,� ist� unzutreffend.� richtig� ist,�
dass�es�keinen�gesonderten�vergütungstatbestand�in�der�steuerberaterver-
gütungsverordnung�(stbvv)�gibt.�Dies�ist�auch�nicht�erforderlich,�da�es�sich�
bei�der�e-bilanz�nicht�um�eine�zusätzliche�bilanz,�sondern�lediglich�um�die�
aufbereitung�der�Daten�des�Jahresabschlusses�zur�elektronischen�übertra-
gung�an�die�finanzverwaltung�handelt.�Was�aber�kann�angesetzt�werden?� |

Das Wesen der e-bilanz
Die�e-bilanz�verkörpert�eine�bestimmte�vorbereitung�der�Daten�des�rech-
nungswesens�zur�elektronischen�übermittlung�an�die�finanzverwaltung.�Die�
Darstellung� der� bilanz� bzw.� des� Jahresabschlusses� nach� den� vorschriften�
des�hgb�ist�weiterhin�zu�beachten:�für�steuerliche�zwecke�ist�entweder�eine�
überleitungsrechnung� von� der� handelsbilanz� zum� steuerlichen� ergebnis�
oder�eine�steuerbilanz�zu�erstellen.�

für�die�ermittlung�der�einkünfte�aus�gewerbebetrieb�ist�weder�das�ergebnis�
der� handelsbilanz,� die� überleitungsrechnung� von� der� handelsbilanz� zum�
steuerlichen�ergebnis�noch�die�steuerbilanz�allein�entscheidend,�sondern�es�
sind� in� der� regel� noch� weitere� steuerliche� Korrekturen� –� wie� beträge� für�
gewerbesteuer,� Körperschaftsteuer� oder� sonstige� nicht� abzugsfähige� be-
triebsabgaben�außerhalb�der�bilanzen�–�zu�berücksichtigen.�Die�zum�teil�un-
übersichtlichen� vorgaben� des� gesetzgebers� für� die� erfassung� der� steuer-
lichen� ergebnisse� von� unternehmen� und� betrieben� sind� insbesondere� da-
durch� verwirrend,� dass� sie� teilweise� lediglich� vorschriften� für� die� formelle�
erfassung� von� Daten� darstellen,� andererseits� aber� auch� materiell� steuer-
rechtliche�auswirkungen�haben�können.�

Diese�situation�stellt�insbesondere�die�steuerlichen�berater�vor�anspruchs-
volle� aufgaben,� die� für� eine� ordnungsgemäße� erfüllung� der� aufträge� der�
Mandanten�einschlägige�Kenntnisse�über�die�vom�gesetzgeber�geforderten�
voraussetzungen� für� die� ordnungsgemäße� ermittlung� der� steuerlich� rele-
vanten�Daten�und�die�übermittlung�an�die�finanzverwaltung�im�online-ver-
fahren�mitbringen�müssen.�hierfür�ist�die�neueinrichtung�oder�umstellung�
von� arbeitsabläufen� innerhalb� von� steuerberatungskanzleien� und� die� ent-
sprechende� beratung� der� Mandanten� erforderlich.� hinzu� kommt,� dass� die�
technischen�voraussetzungen�–�insbesondere�die�notwendigen�schnitt�stellen�
in� der� eDv� –� eingerichtet� werden� müssen,� soweit� die� übermittlung� an� die�
finanzverwaltung�durch�den�steuerberater�erfolgt.
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Die� allgemeinen� Vorarbeiten� zur� Bewältigung� der� aufgaben,� die� sich� aus� der�
Taxo�nomie� und� dem� Mapping� ergeben,� haben� in� der� stBVV� keinen� gebühren
tatbestand,�der�die�Berechnung�der�Tätigkeiten�beinhaltet.�es�handelt�sich�hier
bei�in�der�regel�auch�um�einmalige�Tätigkeiten�des�steuerberaters�–�nämlich�bei�
der�einführung�der�eBilanz�in�das�Buchführungssystem.�sie�sind�vom�Berufs
inhaber�selbst�zu�tragen.

Allgemeine Vorbereitungen für einzelne buchführungsmandate
eine�der�ersten�aufgaben,�die�steuerberater�zu�erbringen�haben,�ist�die�ein
richtung�der�technischen�Voraussetzungen�in�dem�von�der�Kanzlei�benutzten�
eDVsystem.�Dieses�wird�in�der�regel�vom�systembetreuer�bzw.�vom�eDV
systemanbieter�erledigt.�Weiterhin�sind�zunächst�die�Mitarbeiter,�die�in�der�
Kanzlei�Buchführungsarbeiten�für�Mandanten�erledigen,�zu�schulen.�außer
dem�sind�die�Voraussetzungen�der�Taxonomie�und�die�zutreffende�Bebuchung�
der�MussKonten�sowie�die�ggf.�einzurichtenden�auffangkonten�festzulegen.�
Da�die�Taxonomie�so�ausgelegt�ist,�dass�sie�genauso�für�den�zeitungskiosk�an�
der�straßenecke�wie�für�den�großkonzern�gilt,�sind�diese�aufgaben�für�alle�zu�
erledigenden�Buchführungen�der�Kanzlei�in�gleicher�Weise�vorzubereiten.

◼◼ honorar

für�die�Vorbereitungen�der�einzelnen�Buchführungsmandate�in�der�Kanzlei�zur�
einrichtung� der� Taxonomie� einschließlich� des� Mappings� in� das� Buchführungs
system�bzw.�in�die�einzelne�Buchführung�gibt�es�keinen�gebührentatbestand�in�
der� stBVV.� Diese� aufwendungen� können� für� das� einzelne� Mandat� sehr� unter
schiedlich�sein,�sodass�sie�gem.�§�33�abs.� 7�stBVV� i.V.�mit�§� 13�stBVV�mit�der�
zeitgebühr�berechnet�werden�können.

Individuelle Vorbereitungen für einzelne buchführungsmandate
für�das�einzelne�Buchführungsmandat� ist�es�erforderlich,� in�den�bisher�ge
buchten�Konten�zu�überprüfen,� inwieweit�zur�Beachtung�der�Taxonomie�und�
entsprechender�Bebuchung�der�MussKonten�Änderungen�vorzunehmen�sind.�
hier�ist�es�in�vielen�fällen�nötig,�individuell�für�das�Buchführungsmandat�er
stellte� Konten� entweder� ab� dem� 1.1.13� neu� einzurichten� oder� die� bisherigen�
individualkonten� vorgegebenen� MussKonten� zuzuordnen� (Mapping).� Dies�
kann�in�vielen�fällen�dazu�führen,�dass�neue�Konten�eingerichtet�und�ggf.�so
wohl�die�arbeitsabläufe�als�auch�die�Vorlage�von�Buchführungsunterlagen�der�
Mandanten� neu� geordnet� werden� müssen.� insofern� können� auch� nicht� un
erhebliche�Beratungsleistungen�erforderlich�werden,�um�dem�Mandanten�das�
system�und�die�notwendigkeit�von�ablaufänderungen�verständlich�zu�machen.

◼◼ honorar

Die�individuellen�Tätigkeiten�für�das�einzelne�Buchführungsmandat�haben�keinen�
gesonderten� gebührentatbestand� in� der� stBVV,� können� jedoch� nach� §� 33�
abs. 7 stBVV�mit�der�zeitgebühr�berechnet�werden.
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erstellung der fortlaufenden buchführung
in�einzelnen�fällen�kann�die�Vorgabe�der�Taxonomie�zu�einer�Vielzahl�neuer�
arbeitsabläufe�wie�auch�zu�zusätzlichen�arbeiten�bei�der�Buchführung�führen.�
Muss-Konten,�deren�Bebuchung�in�der�Vergangenheit�ggf.�auf�nur�einem�Kon-
to�oder�auf�wenigen�Konten�zusammengefasst�war�und�jetzt�auf�gesonderte�
Konten�aufzuteilen� ist,�oder�die�zuordnung�bestimmter�Konten�zu�auffang-
positionen,�die�dem�nachweis�und�den�forderungen�des�Mandanten�nicht�ent-
sprechen,�erfordern�unter�umständen�zusätzlichen�Buchführungsaufwand.

◼◼ honorar

zusätzliche�arbeitsbelastungen�des�steuerberaters�und�seiner�Mitarbeiter�kön-
nen� nur� im� rahmen� der� Buchführungsgebühr� gem.� §� 33� stBVV� berücksichtigt�
werden.�Der�Mehraufwand�an�arbeit�durch�die�e-Bilanz-strukturen�kann�demnach�
im�einzelfall�zu�einer�erhöhung�der�monatlichen�Buch�führungsgebühr�führen.

Jahresabschluss anhand der buchführung des Steuerberaters
Bei�der�erstellung�der�Bilanz�sowie�der�gewinn-�und�Verlustrechnung�ein-
schließlich� des� eventuell� erforderlichen� anhangs� ergeben� sich� durch� die�
Taxo�nomie�nur� insoweit�Änderungen�gegenüber�der�bisherigen�erstellung,�
als�die�eingerichteten�Konten�dem�Bilanzschema�zuzuordnen�sind.�Das� ist�
erforderlich,� um� dem� Mandanten� und� ggf.� Dritten� eine� handelsbilanz� in�
papier�form� zur� Verfügung� stellen� zu� können.� zusätzliche� Bearbeitungen�
können�sich�dadurch�ergeben,�dass�die�Vorgaben�der�Taxonomie�auch�bei�den�
Jahres�abschlussbuchungen�zu�berücksichtigen�sind.�hier� ist� insbesondere�
wichtig,�dass�die�Bebuchung�von�Muss-Konten�beachtet�wird�und�dass�bei�
vorhandenen�auffangkonten�eine�richtige�zuordnung�erfolgt.

Der�Jahresabschluss�ist�hinsichtlich�der�e-Bilanz�nichts�anderes�als�eine�auf-
bereitung�der�Buchführungsdaten�einschließlich�der�abschlussbuchungen�in�
der� eDV,� die� virtuell� an� die� finanzverwaltung� übermittelt� werden.� hierbei�
werden� die� Muss-Konten� im� rahmen� der� überprüfung� durch� die� finanz-
verwaltung� in� einer� sehr� weiten� Tiefe� aufbereitet,� um� bei� der� Bearbeitung�
mehr�als�bisher�einblicke�in�wirtschaftliche�Vorgänge�des�unternehmens�oder�
des�Betriebs�für�steuerliche�zwecke�zu�erhalten.�Da�der�finanzverwaltung�die�
handelsbilanzdaten� (eventuell�unter�Beifügung�einer�überleitungsrechnung�
zu�den�steuerlichen�Werten)�oder�eine�steuerbilanz�übermittelt�werden�kön-
nen,�liegt�es�in�der�hand�des�auftraggebers,�in�zusammenarbeit�mit�seinem�
steuerberater�zu�entscheiden,�welche�übermittlungsform�gewählt�wird.

◼◼ honorar

Da�eine�e-Bilanz�keine�gesonderte�Bilanz�ist,�gibt�es�in�der�stBVV�nachvollziehbar�
keinen�gesonderten�gebührentatbestand.�Die�arbeiten�für�die�e-Bilanz�sind�dem-
nach�bei�der�Berechnung�des�Jahresabschlusses�gem.�§�35�stBVV�in�der�rahmen-
gebühr�zu�berücksichtigen.�Darüber�hinaus�fällt�bei�erstellung�einer�überleitungs-

Muss-Konten und 
Auffang positionen 
können zusätzlichen 
Aufwand verursachen

Anhebung der 
monatlichen 
buch führungsgebühr

Arbeiten für e-bilanz 
unterfallen der 
rahmen gebühr



4X-2011� Kanzleiführung�
professionell

Gebührenrecht

rechnung�zum�steuerlichen�ergebnis�eine�gebühr�gem.�§�35�abs.�1�nr. 3a stBVV�
an�und,�soweit�alternativ�eine�steuerbilanz�erstellt�wird,�eine�gebühr�gem.�§�35�
abs.� 1� nr.� 3b� stBVV.� Die� übermittlung� der� Daten� an� die� finanzverwaltung� ist�
ebenfalls�kein�gesonderter�gebührentatbestand,�sondern�ist�mit�dem�entgelt�für�
post-�und�Telekommunikationsdienstleistungen�gem.�§�16�stBVV�abgegolten.

Jahresabschluss anhand der buchführung des Mandanten
erstellt�der�Mandant�selbst�oder�ein�Dritter�die�Buchführung,�ist�es�selbst-
verständlich�aufgabe�des�den�Jahresabschluss�erstellenden�steuerberaters,�
die� Buchführung� darauf� zu� überprüfen,� ob� die� Taxonomie� richtig� beachtet�
wurde�und�Muss-Konten�entsprechend�der�Vorgaben�bebucht�oder�auffang-
konten�eingerichtet�worden�sind.
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Tätigkeiten,�die�im�zusammenhang�mit�der�aufbereitung�der�Buchführungsdaten�
von� fremdbuchführungen� anfallen,� kann� der� den� Jahresabschluss� erstellende�
steuerberater�gem.�§�35�abs.�3�stBVV�i.V.�mit�§�13�stBVV�neben�den�sonstigen�
gebühren�für�die�erstellung�des�Jahresabschlusses�mit�der�zeitgebühr�berech-
nen.�Beratungen�im�zusammenhang�mit�der�einrichtung�der�Taxonomie�und�der�
Voraussetzungen� für�die�erstellung�der�e-Bilanz� in�der�vom�Mandanten�selbst�
geführten�Buchführung�sind�entweder�gem.�§�33�abs.�7�stBVV�oder,�soweit�sie�im�
rahmen� der� Vorbereitungen� zur� erstellung� des� Jahresabschlusses� erfolgen,�
gem.�§�35�abs.�3�stBVV�mit�der�zeitgebühr�gem.�§�13�stBVV�abrechenbar.

ergebnis
Bei�der�erstmaligen�erstellung�des�Jahresabschlusses�und�der�aufbereitung�
der� Daten� nach� der� Taxonomie-struktur� der� e-Bilanz� gelten� all� jene� Vor-
schriften�zur�Vergütung�des�steuerberaters,�die�schon�bislang�für�die�erstel-
lung�von�Jahresabschlüssen�gegolten�haben�–�auch�die�Bemessung�der�rah-
mengebühr�gem.�§� 11�stBVV.� im�einzelfall�bedeutet�dies,�dass�ein�höherer�
arbeitsaufwand,�der�durch�die�erstellung�und�aufbereitung�der�e-Bilanz�an-
fällt,�in�der�rahmengebühr�für�den�Jahresabschluss�zu�berücksichtigen�ist.

Da�die�mit�der�e-Bilanz�verbundene,�völlig�neuartige�übertragung�der�Daten�
des�Jahresabschlusses�an�die�finanzverwaltung�zu�neuen�prüfungsmethoden�
(risiko-Management)� der� finanzverwaltung� führt,� sind� in� den� ersten� Jahren�
der�anwendung�vermehrt�Beanstandungen�oder�rückfragen�der�finanzverwal-
tung�zu�den�Daten�der�e-Bilanz�zu�erwarten.�auch�hier�gilt�wie�bisher�für�der-
artige�arbeitsaufwendungen,�dass�bei�mündlicher�oder�fernmündlicher�rück-
frage�der�Behörde�keine�Vergütung�entsteht,�weil�diese�Tätigkeit�mit�der�ab-
rechnung�für�den�Jahresabschluss�oder�die�steuererklärungen�abgegolten�ist.�
Bei�einer�schriftlichen�nachfrage�der�Behörde�und�deren�schriftlicher�Beant-
wortung�gilt�jedoch�m.e.,�dass�es�nach�§�2�stBVV�eine�sinngemäße�anwendung�
einer�gebühr�gem.�§�31�stBVV�geben�muss.�schließlich�gibt�es�keinen�sach-
lichen�unterschied�zwischen�einer�von�der�Behörde�angeordneten�Besprechung�
zur�Klärung�von�sach-�und�rechtsfragen�und�einem�schriftlichen�Verfahren.
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